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Protokoll des Gemeinderates zuhanden der Gemeindeversammlung vom 

15. Dezember 2025 

 

 

Totalrevision Feuerwehrreglement per 1. Januar 2026 - Antrag auf 

Genehmigung  

 

 

AUSGANGSLAGE 

Mit der Kommandoübernahme 2016 durch Maj Jens Lochbaum wurden mit Gemeinderats-

beschluss Nr. 292/16 vom 09. Juni 2016 die Funktionen an das neue Organigramm vom 01. 

Januar 2016 angepasst. Im Hinblick auf den bevorstehenden Kommandowechsel im Jahr 2026 

und die gleichzeitige Überarbeitung des Feuerwehrreglements, aufgrund der Gesetzesrevision 

des Kantonalen Gebäudeversicherungsgesetzes, wurde die Arbeitsgruppe Organisation 2026+ 

unter der Leitung von Hptm Philippe Weyeneth gebildet. Diese Gruppe, bestehend aus 

Offizieren und Mitgliedern des höheren Kaders, erhielt den Auftrag, das Feuerwehrreglement 

sowie die bestehenden Funktionen, Aufgaben und Abläufe zu überprüfen, um der Kommission 

einen entsprechenden Vorschlag zu unterbreiten. 

Der vorliegende Bericht und Antrag wurde an der Gemeinderatssitzung vom 25. September 

2025 in 1. Lesung behandelt und am 29. September 2025 zur Vorprüfung zuhanden des 

Volkswirtschaftsdepartementes bzw. der Gebäudeversicherung überwiesen.  

 

 

 

ERWÄGUNGEN 

Die Arbeitsgruppe hat eine umfassende Analyse der internen Funktionen hinsichtlich ihrer Auf-

gaben, Abläufe, Vergütungen und des erforderlichen Leistungsumfangs durchgeführt. Auf 

Grundlage dieser Überprüfung wurden Optimierungen und Anpassungen vorgenommen, und 

ein neues Organigramm erstellt. Darauf aufbauend wurden die neuen Ansätze für die Funktio-

nen entwickelt. 

 

Die Anpassungen sind im Feuerwehrreglement der Feuerwehr Zuchwil nachzuführen. Dieses 

muss aufgrund der erfolgten Revision des kantonalen Gebäudeversicherungsgesetzes aktuali-

siert werden. Das überarbeitete Feuerwehrreglement mit den Veränderungen der Organisation 

sowie den Anpassungen der kantonalen Vorgaben wurde durch die Arbeitsgruppe erarbeitet. 

Die Feuerwehrkommission hat am 25. März 2025 den Bericht und die Erkenntnisse der 

Arbeitsgruppe behandelt und nach Prüfung und Beratung der vorgelegten Daten einstimmig 

beschlossen, den Kommandanten mit der Antragstellung zu Händen des Gemeinderates bzw. 

der Gemeindeversammlung zu beauftragen 
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Der Gemeinderat hat mit Beschluss Nr. 103/25 vom 20. November 2025 das totalrevidierte 

Feuerwehrreglement zuhanden der Gemeindeversammlung vom 15. Dezember 2025 ein-

stimmig genehmigt.  

 

 

 

AUSWIRKUNGEN 

Die Einwohnergemeinde Zuchwil verfügt per 1. Januar 2026 über ein total revidiertes Feuer-

wehrreglement.  

 

 

 

ANTRAG 

1. Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung vom 15. Dezember 2025 die 

Anpassung an die Veränderungen des kantonalen Gebäudeversicherungsgesetzes. 

 

2. Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung vom 15. Dezember 2025 die 

Anpassung an die veränderte Organisation der Feuerwehr Zuchwil ab 01. Januar 2026. 

 

3. Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung das totalrevidierte Feuerwehr-

reglement mit Einführung per 1. Januar 2026 zu genehmigen.  


